
418 der Beilagen zu de~ stenographismen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

28. 6. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX 
über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 

1972) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Meldepflicht 

§ 1. (1) Wer in einer Wohnung oder in einem 
Beherbergungsbetrieb Unterkunft nimmt oder 
eine solche Unterkunft aufgibt, ist nach den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes zu melden. 

(2) Wohnung im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind alle Räume, die zum Wohnen oder Schlafen 
benützt werden, soweit es sich nicht um Beher­
bergungsbetriebe handelt. Fahrzeuge und Zelte 
gelten dann als Wohnung, wenn sie im Gebiet 
derselben Gemeinde länger als drei Tage als 
Unterkunft dienen. 

(3) Beherbergungsbetriebe im Sinne dieses Bun­
desgesetzes sind unter Leitung oder Aufsicht des 
Unterkunftgebers oder eines von diesem Beauf­
tragten stehende Unterkunftsstätten, die zur ent­
geltlichen oder unentgeltlichen Unterbringung 
von Gästen (Urlauber, Geschäftsreisende, Kur­
gäste u. dgl.) zu vorübergehendem Aufenthalt 
bestimmt sind. Beaufsichtigte Camping- oder 
Wohnwagen plätze soV(ie riichtbewirtschaftete 
Schutzhütten gelten als Beherbergungsbetriebe. 

(4 ) Unterkunftgeber im Sinne dieses Bundes­
gesetzes. ist, wer einer Person, aus welchem 
Grunde immer, Unterkunft gewährt. 

stimmungen dieses Bundesgesetzes anderswo 
gemeldet sind; 

4. die in Kinder-, Schüler-, Studenten-, Jugend­
oder Sportheimen untergebracht sind, sofern 
sie minderjährig und nach den Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes' anderswo gemel­
det sind; 

5. die als Angehörige des Bundesheeres, der 
Bundespolizei, der Bundesgendarmerie, der 
Zoll- oder Justizwache oder die im Rahmen 
eines Katastrophenhilfsdienstes in einer Ge­
meinschaftsunterkunft untergebracht sind, 
sofern sie nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes anderswo gemeldet sind; 

6. die auf Grund einer Entscheidung oder Ver­
fügung eines Gerichtes oder einer Verwal­
tungsbehörde in Gewahrsam gehalten wer­
den. 

(2) Nicht zu melden sind weiters ausländische 
Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder und 
gleichgestellte' Persönlichkeiten sowie deren Be­
gleitpersonen, die sich auf Grund einer offiziellen 
Einladung in österreich aufhalten. 

Unterkunft in Wohnungen 

§ 3. (1) Wer in einer Wohnung Unterkunft 
nimmt, ist, sofern in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, innerhalb von drei Tagen 
bei der Meldebehörde anzumelden. 

(2) Die Anmeldung erfolgt durch übergabe 
der ausgefüllten Meldezettel. War der zu Mel­
dende bereits bisher mittels Meldezettels im Bun-

Ausnahmen von der Meldepflicht desgebiet angemeldet, so hat der Meldepflichtige 
§ 2. (1) Nicht zu melden sind Personen, eine Bestätigung über die erfolgte Abmeldung 
1. denen in einer Wohnung nicht länger als oder, im Falle der Beibehaltung seiner bisherigen 

Unterkunft, eine Bestätigung über die aufrechte drei Tage Unterkunft gewährt wird; 
Anmeldung vorzulegen. 

2. denen in einer Wohnung nicht länget' als 
drei Wochen unentgeltlich Unterkunft ge- (3) Für jede anzumeldende Person ist die je­
währt wird, sofern sie nach den Be'stimmun- weils vorgeschriebene Anzahl von Meldezetteln 
gen dieses Bunde~gesetzes anderswo gemel- (§ 7 Abs. 2) auszufüllen. 
det sind; (4) Die Meldebehörde hat die erfolgte Anmel-

3. die als Pfleglinge· in einer Krankenanstalt dung durch Anbringung von Datum, Amtsstam­
untergebracht sind, sofern sie nach den Be- piglie und Unterschrift eines Amtsorgans auf den 
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2 418 der Beilagen 

Meldezetteln zu vermerken. Zwei dieser Melde­
zettel sind dem Meldepflidltigen unverzüglich 
wieder auszufolgen. 

(5) Gibt eine angemeldete Person ihre Unter­
kunft in einer Wohnung auf, so ist sie innerhalb 
von drei Tagen vor oder nach Aufgabe der Unter­
kunft bei der Meldebehörde abzumelden. 

(6) Die Abmeldung erfolgt durch übergabe der 
beiden dem Meldepflichtigen bei der Anmeldung 
ausgefolgten Meldezettel, auf denen die Orts­
gemeinde der nächsten meldepflichtigen Unter­
kunft anzugeben·ist. 

(7) Die Meldebehörde hat die erfolgte Abmel­
dung durch Anbringung von Datum, Amtsstam­
piglie und Unterschrift eines Amtsorgans auf den 
Meldezetteln zu vermerken. Einer dieser beiden 
Meldezettel ist dem Meldepflichtigen unverzüg­
lich wieder auszufolgen. 

Unterkunft in Beherbergungsbetrieben 

§ 4. (1) Wer als Gast in einem Beherbergungs­
betrieb Unterkunft nimmt, ist ohne Rücksicht 
auf die Unterkunftsdauer unverzüglich, jedenfalls 
aber inlJerhalb von 24 Stunden nach seinem Ein­
treffen, durch Eintragung im Gästebuch anzu· 
melden. 

(2) Wer seine Unterkunft in einem Beherber­
gungsbetrieb aufgibt, ist innerhalb von 24 Stun­
den vor seiner Abreise durch Eintragung im 
Gästebuch abzumelden. 

(3) Mitglieder von mindestens acht Personen 
umfassenden Reisegruppen, mit Ausnahme des 
Reiseleiters, sind von der Meldepflicht gemäß 
Abs. 1 und 2 ausgenommen, wenn sie nicht länger 
als eine Woche gemeinsam im selben Beherber­
gungsbetrieb Unterkunft nehmen. 

(4) Beträgt die Unterkunfts dauer in einem Be­
herbergungsbetrieb mehr als zwei Monate, so ist 
der Unterkunftnehmer außerdem bei der Melde­
behörde anzumelden. Die Anmeldung ist späte­
stens am dritten Tage nach Ablauf der zwei 
Monate vorzunehmen; im übrigen gelten hiefür 
die Bestimmungen des § 3 sinngemäß. 

Besondere Meldepflicht 

§ 5. (1) Fremde, die im Bundesgebiet ein~r Be­
schäftigung nachgehen, deren Ausübung an eine 
behördliche Erlaubnis gebunden ist, sind ohne 
Rücksicht auf die Art der Unterkunft jedenfalls 
auch mittels Meldezettels bei der Meldebehörde 
an- bzw. abzumelden. Hiefür gelten die Bestim­
mungen des § 3 sinngemäß. 

(2) Ist der Bürgermeister Meldebehörde, so 
hat er in den Fällen des Abs. 1 eine Ausfertigung 
des Meldezettels unverzüglich der Bezirksverwal­
tungsbehörde zu übermitteln. 

Erfüllung der Meldepflicht 

§ 6. (1) Die Meldepflicht trifft, soweit in den 
folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt ist, 
den Unterkunftnehmer. 

(2) Die Meldepflicht für einen Minderjährigen 
trifft dessen Erziehungsberechtigten, für jeman­
dem, dessen Handlungsfähigkeit aus einem ande­
ren Grund als dem der Minderjährigkeit aufge­
hoben oder beschränkt ist, dessen gesetzlichen 
Vertreter Ist ein Erziehungsberechtigter oder ge-
5etzlicher Vertreter nicht vorhanden, oder nimmt 
der zu Meldende anderswo als bei einer solchen 
Person Unterkunft, so trifft die Meldepflicht den 
Unterkunftgeber. 

(3) In Beherbergungsbetrieben können die Ein­
tragungen im Gästebuch auch vom Inhaber des 
8eherbergungsbetriebes oder dessen Beauftragten 
vorgenommen werden. In einem solchen Falle hat 
der· Meldepflichtige die erforderlichen Angaben 
zu machen. 

(4) Der Inhaber des Beherbergungsbetriebes 
oder dessen Beauftragter ist für die ordnungs­
gemäße Vornahme der Eintragungen im Gäste­
buch verantwortlich. Verweigert ein Meldepflich­
tiger die Erfüllung der Meldepflicht, so ist hievon 
unverzüglich die Meldebehörde oder ein Sicher­
heitsorgan zu benachrichtigen. 

Meldezettel 

§ 7. (1) Der Meldezettel hat hinsichtlich Inhalt 
und Form grundsätzlich dem Muster der AnlageA 
zu entsprechen. Jedoch können in Fällen, in denen 
bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes von 
einzelnen Meldebehörden elektronische Daten­
verarbeitungsanlagen verwendet werden, durch 
Verordnung der Meldebehörde Abweichungen 
hinsichtlich der Form der Meldezettel angeord­
net werden. 

(2) Für jede anzumeldende Person sind grund­
sätzlich drei, soweit es sich jedoch um eine Per­
son handelt, die der besonderen Meldepflicht 
gemäß § 5 unterliegt, vier Meldezettel vorzulegen. 
Die Meldebehörde kann nach Maßgabe verwal­
tungstechnischer Erfordernisse durch Verordnung 
die Vorlage weiterer Meldezettel bis zum Höchst­
ausmaß von insgesamt fünf Stück vorschreiben. 

(3) Die Meldezettel sind vollständig, richtig und 
leserlich auszufüllen. 

(4) Die Richtigkeit der Meldedaten und die 
Tatsache des Beziehens der angegebenen Unter­
kunft ist vom Meldepflichtigen durch seine Unter­
schrift zu bestätigen. Ist der Meldepflichtige 
schreibunkundig oder durch ein Gebrechen an der 
Unterfertigung verhindert, so ist diese Bestäti­
gung durch eine Aufsichts- oder Pflegeperson, in 
Ermangelung einer solchen durch den Unter­
kunftgeber vorzunehmen. 
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(5) Der Meldezettel ist ferner vom Unterkunft- 'den Meldezetteln formlos ersichtlich gemacht 
geber, bei Beherbergungsbetrieben (§ 4 Abs. 4) werden. 
vom Inhaber oder dessen Beauftragten zu unter- . 
schreiben. Der Unterkunftgeber hat die Unter- Identitätsnachweis und Auskunftspflicht 
~chriftzu.verweigern, wenn er in Kenntnis davon. § 10. (1) Auf Verlangen der Meldebehörde, von 
1st, daß dIe auf dem Meldezettel angegebene Per- I Sicherheitsorganen oder des Inhabers des Beher­
son die Unterkunft tatsächlich nicht bezogen hat. I bergungsbetriebes oder dessen Beauftragten hat 

Gästebuch 

§ 8. (1) Die Inhaber von Beherbergungsbetrie­
ben oder deren Beauftragte haben zur Erfüllung 
der Meldepflicht ein gebundenes, von der Melde­
behörde signiertes Gästebuch aufzulegen. Die 
Meldebehörde kann jedoch auf Antrag für ein­
zelne Beherbergungsbetriebe bewilligen, daß das 
Gästebuch in Teilen oder ungebunden geführt 
wird, sofern dies mit Rücksicht auf die Größe 

der Meldepflichtige seine Identität und die Rich­
tigkeit der zur Erfüllung der Meldepflicht erfor­
derlichen Meldedaten durch Vorlage geeigneter 
Urkunden nachzuweisen. 

(2) Der Unterkunftgeber ist verpflichtet, der 
Meldebehörde oder Sicherheitsorganen auf Ver­
langen darüber Auskunft zu geben, welchen Per­
sonen er Unterkunft gewährt oder in den letzten 
drei Monaten gewährt hat. 

oder Eigenart des Beherbergungsbetriebes tunlich Melderegister 
erscheint und gewährleistet ist, daß auch auf diese I § 11 (1) D' . M Id b h" d h d' . d 
W' d Id r T ch V 1 k I . le e e e or e at le m en 

el~ech e~ dme ed~o lzel 1 e erwa t1.~nchgszwehc I Meldezetteln enthaltenen Meldedaten in einem 
errel t WIr . Ist lese Voraussetzung m t me r M ld' 'd h 1 

b h d· M ld b h" d d' B '11' e ereglster eVl ent zu a ten. gege en, so at le e e e or e le eWl 19ung 
zu widerrufen. (2) Unrichtige oder unvollständige Meldedaten 

(2) Die für die Eintragung der Meldedaten be­
stimmten Blätter des Gästebuches haben eine lau­

können von Amts wegen berichtigt oder ergänzt 
werden. 

fende Numerierung aufzuweisen und hinsichtlich (3) Wird die Meldebehörde durch Mitteilung 
Inhalt und Form dem Muster der Anlage B zu eines Standesbeamten vom Ableben einer ange-
entsprechen. I meldeten Person benachrichtigt oder erhält sie 

(3) D· E' . G" b ch . d f I davon Kenntnis, daß eine Meldung entgegen den le mtragungen 1m aste u sm ort- B . d' B d 
1 f d d f··' d G d esummungen leses un esgesetzes vorgenom-
au en ,un zwar ur Je en ast geson ert, vor- d 1 d·h· d 

h . d ch .. b' F '1' d' l' h men 0 er unter assen wur e, so at Sle as zune men; Je 0 genugt el amllen, le g elc - 'MId' A b ,'ch ' 
. . A ld I d' . ·1 e ereglster von mts wegen Zu eIl ugen. zeltlg zur nme ung ge angen, le gememsame 

Eintragung von Ehegatten bzw. Elternteilen und (4) ~ie Melde!,eh?rde hat die betroffene Partei 
deren Kindern im selben Blatt des Gästebuches, von emer beabslchugten Maßnahme nach Abs. 2 
sofern sämtliche Familienmitglieder denselben I oder 3 zu verständigen und ihr Gelegenheit zu 
Familiennamen und dieselbe Staatsangehörigkeit geben, hiezu Stellung zu nehmen, Erhebt die 
besitzen. Partei gegen eine solche Maßnahme Einwendun­

(4) In den Fällen des § 4 Abs. 3 ist bei der An­
meldung von Reiseleitern im Gästebuch auch die 
Anzahl der Mitglieder der Reisegruppe einzutra-
gen. 

(5) Die Richtigkeit der Eintragungen im Gäste­
buch ist von demjenigen, der sie vornimmt, durch 
seine Unterschrift zu bestätigen. 

(6) Die Gästebücher sind drei Jahre ab dem 
Zeitpunkt der letzten Eintragung aufzubewahren. 
Den Organen der Meldebehörde und den Sicher­
heitsorganen ist auf Verlangen jederzeit darin 
Einsicht zu gewähren. 

Änderung von Meldedaten 

§ 9. Tritt eine Änderung des Familien- oder 
des Vornamens oder der Staatsangehörigkeit einer 
mittels Meldezettels angemeldeten Person ein, so 
hat innerhalb von drei Monaten nach dem Ein­
tritt der Änderung eine Ab- und gleichzeitige 
Neuanmeldung zu erfolgen. Die Änderung sonsti­
ger Meldedaten kann von der Meldebehörde auf 

gen, so ist darüber, falls die Einwendungen nicht 
berücksichtigt werden, ein Bescheid zu erlassen. 

(5) Die Meldezettel können von der Melde­
behörde nach Ablauf von dreißig Jahren ab der 
Abmeldung ausgeschieden werden; wird das Mel­
deregister anders als in Form der Sammlung der 
Meldezettel geführt, so können sie nach Ablauf 
von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der über­
nahme der darin enthaltenen Meldedaten in das 
Melderegister ausgeschieden werden. 

Meldeauskunft 

§ 12. (1) Die Meldebehörde hat auf Verlangen 
aus dem Melderegister Auskunft zu erteilen. Die 
Auskunft hat sich auf die Mitteilung zu beschrän­
ken, ob und zutreffendenfalls wo innerhalb ihres 
Wirkungsbereiches eine vom Einschreiter ver­
schiedene Person angemeldet ist oder zuletzt an­
gemeldet war. In der Auskunft über abgemeldete 
Personen ist nach Möglichkeit auch die Orts­
gemeinde anzugeben, in die die gesuchte Person 
verzogen ist. 

2 
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4 418 der Beilagen 

(2) Jede gemeldete Person kann bei der Melde-I 
behörde beantragen, daß Meldeauskünfte über sie 
allgemein oder an bestimmte Personen nicht er­
teilt werden (Auskunftssperre). Dem Antrag ist 
stattzugeben, wenn berücksichtigungswürdige In­
teressen der gemeldeten Person dies geboten er­
scheinen lassen. Die Auskunftssperre kann nur 
für die Dauer von höchstens zwei Jahren verfügt 
werden; sie ist auf Antrag bei Vorliegen der Vor­
aussetzungen neuerlich zu verfügen. Besteht eine 
solche Auskunftssperre oder ist das Vorliegen der 
erwähnten Interessen einer gemeldeten Person 
bei der Meldebehörde offenkundig, so hat sie ein 
Verlangen nach einer Meldeauskunft über die ge­
meldete Person abzulehnen. Die Verpflichtung 
zur Ertcilung von Meldeauskünften im Rahmen 
der Amtshilfe gemäß Art. 22 B-VG wird hiedurch 
nicht berührt. 

Meldebestätigung 

§ 13. (1) Die Meldebehörde hat auf Grund der 
in ihrem Melderegister enthaltenen Meldedaten 
auf Antrag des Meldepflichtigen Meldebestätigun­
gen auszustellen. Mit der Meldebestätigung wird 
beurkundet, seit wann der Einschreiter oder eine 
Person, für die ihn die Meldepflicht trifft (§ 6 
Abs. 2), an der gegenwärtigen Unterkunft an­
gemeldet ist. 

(2) Auf begründetes Verlangen sind in die 
Meldebestätigung auch Angaben über frühere 
Unterkünfte aufzunehmen. 

Allgemeine oder teilweise Neumeldung 

§ 14. Die Meldebehörden oder die sachlich in 
Betracht kommenden Oberbehörden sind berech­
tigt, mit Verordnung innerhalb ihres Wirkungs­
bereiches eine allgemeine oder teilweise Neumel­
dung anzuordnen, wenn das Melderegister einer 
oder mehrerer Meldebehörden zur Gänze oder 
zum Teil vernichtet worden oder die Neumeldung 
aus Gründen der Neuordnung des Melderegisters 
unerläßlich ist. 

Meldebehörden 

§ 15. Meldebehörden sind die Bürgermeister, 
in Orten, für die Bundespolizeibehörden bestehen, 
diese. 

Strafbestimmungen 

§ 16. Wer 
1. der ihm obliegenden Meldepflicht nicht oder 

nicht innerhalb der in diesem Bundesgesetz 
bestimmten Fristen nachkommt, oder 

2. anläßlich 
a) einer Anmeldung vorsätzlich durch seine 

Unterschrift eine tatsächlich nicht erfolgte 
Unterkunftnahme bestätigt oder 

b) einer An- oder Abmeldung sonst un­
richtige oder unvollständige Angaben 
macht, oder 

3. den Nachweis seiner Identität und der Rich­
tigkeit der zur Erfüllung der Meldepflicht 
erforderlidlen Angaben (§ 10 Abs. 1) ver­
weigert, oder 

4. als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes 
oder als dessen Beauftragter seiner Verpflidl­
tung hinsichtlich der ordnungsgemäßen Vor­
nahme der Eintragungen im Gästebuch nicht 
nachkommt oder es unterläßt, im Falle der 
Nichterfüllung der Meldepflicht durch den 
Meldepflichtigen unverzüglim die Melde­
behörde oder ein Simerheitsorgan hievon zu 
benamrimtigen, oder den Organen der Mel­
debehörde oder Simerheitsorganen die Ein­
sirot in die Gästebücher ni mt gewährt, oder 

5. sim als Unterkunftgeber weigert, der Melde­
behörde oder Simerheitsorganen auf Ver­
langen darüber Auskunft zu geben, weImen 
Personen er Unterkunft gewährt oder wäh­
rend der letzten drei Monate gewährt hat, 
oder darüber unrichtige Angaben mamt, 
oder 

6. sonst gegen Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes verstößt, 

begeht eine Verwaltungs übertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungs­
bereim einer Bundespolizeibehörde von dieser, 
mit einer Geldstrafe bis zu S 3000'-, im Falle 
der Uneinbringlirokeit mit Arrest bis zwei 
Women zu bestrafen. 

übergangs- und Smlußbestimmungen 

§ 17. (1) Meldungen nam den Bestimmungen 
des Meldegesetzes 1954, BGBI. Nr. 175, gelten 
als Meldungen im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(2) Dieses Bundesgesetz tritt am XXXXXXXX 
XXXX in Kraft; soweit es sich jedoch um Per­
sonen handelt, die anderswo als in einem Flümt­
lingslager des Bundesministeriums für Inneres in 
Gewahrsam gehalten werden, tritt die Bestim­
mung des § 2 Abs. 1 Z. 6 mit dem Beginn der 
Führung einer zentralen Häftlingsevidenz in 
Kraft. Der Zeitpunkt des Beginnes der Führung 
der -zentralen Häftlingsevidenz ist vom Bundes­
minister für Inneres kundzumamen. Bis zu die­
sem Zeitpunkt sind die erwähnten Personen von 
der Anstaltsleitung mittels Haftzettels (Haftent­
lassungszettels) zu melden. 

(3) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bun­
desgesetzes tritt das Meldegesetz 1954, BGBl. 
Nr. 175, außer Kraft. 

Vollziehungsklausel 

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset­
zes ist der Bundesminister für Inneres betraut. 
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Anlage A (Vorderseite) Meldezettel 

;] ~ 
IIß " u e 
l:!"'" 
" c N~ 

Haus-
Unterkunft: .................... . ........... Ne ..... 

(Straße) Gasse, P1atz) 

(Postleitzahl~ Ortsgemeinde~ Politischer Bezirk) 

.......................................................................................................................... 
(Familienname [in Blockschrift[) 

(bei Frauen auch Mädchenname) 

(Vornameln)) (Staatsangehörigkeit) 

..... (G~b~d~~~~: 'G~b~~~~~~t: 'p~ü~" B~~ir'k: S~~a~' [f~iI~' Cic:bdr~~~;t' ~i~h~ j~' ()s~~;r~i~h j) ....................................... . 

Ist obige Unterkunft cl,er ordentliche Wohnsitz? 

JA , , 
In "diesem Fa]] Angabe des früheren ordentlichen \X/ohnsitzc:s: 

NEIN , I In diesem FaIl Angabe des gegenwärtigen ordentlichen Wohnsitzes: 

Haus-
Nr. ........ ....• Stiege, ..... Stock, ~rür .......•.. 

(Straße, Gasse, ,Platz) 

(postleitzah1; Ortsgemejnde, Palit. Bezitk) 

(Unterschrift d. Unterkunftgcbers) (Unterschrift d. Meldepflichtigen) 

(Format 14,8X21 cm) 

Bitte die ErläutefUflgen auf 
der Rückseite beachtenI 

. . .. Stiege, .... Stock, Tür 

Angemeldet am 
(Amtsstampiglie, Unterschrift) 

Abgemeldet am 
(Amtsstampiglie, Unterschrift) 

Verzogen nach: 

(Ortsgemeinde, Polit. BeZirk) 

~ 
S 

~ 

~ 
t

l , ~ 
~ 
~ 

~ ...... 
:>0 

0-
/1) .... 
Cd 
~. .,. 

CIQ 
/1) 

i:l 

V1 
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(Rückseite) 

Erläuterungen für die Ausfüllung des Meldezettels 

1. Für jede anzumeldende Person (auch Ehegatten und Kinder) ist die vorgeschriebene Anzahl von Melde­
zetteln auszufüllen. 

2. Die Meldezettel sind vollständig, richtig und leserlich auszufüllen. 

3. Als "ordentlicher Wohnsitz" ist jene Unterkunft anzusehen, in der sich die anzumeldende Person in der 
erweislichen oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht niederläßt, sie bis auf weiteres zum 
Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen zu wählen, wobei es unerheblich ist, ob die Absicht darauf gerichtet 
ist, für immer dort zu bleiben. 

4. In der Adressenrubrik auf der unteren Hälfte des Formulares ist entweder 
a) die Anschrift des früheren ordentlichen Wohnsitzes (wenn an der nunmehr gemeldeten Unterkunft 

ein neuer ordentlicher Wohnsitz begründet wurde) oder 
b) die Anschrift des gegenwärtigen ordentlichen Wohnsitzes (wenn an der nunmehr gemeldeten Unter­

kunft kein ordentlicher Wohnsitz begründet wurde) 
einzu tragen. 

5. Die Richtigkeit der Meldedaten und die Tatsache des Beziehens der angegebenen Unterkunft sind vom 
Meldepflichtigen (das ist im Regelfalle der Unterkunftnehmer) durch seine Unterschrift zu bestätigen. 

6. Ist der Unterkunftgeber in Kenntnis, daß die auf dem Meldezettel angegebene Person die Unterkunft 
tatsächlich nicht bezogen hat, so darf er den Meldezettel nicht unterschreiben. 

Zur Beachtung! 

Eine Anmeldung ist innerhalb von drei Tagen ab Beziehen der Unterkunft, eine Abmeldung inner­
halb von drei Tagen vor oder nach Aufgabe der Unterkunft vorzunehmen. 

Es wird empfohlen, die Ihnen bei der Anmeldung ausgefolgten beiden Meldezettel sorgfältig aufzu­
bewahren, da Sie diese bei vielfältigen Gelegenheiten, insbesondere im Falle eines Wohnungswechsels bei der 
Abmeldung und der Neuanmeldung benötigen. 
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Anlage B Gästebuchblatt 

(Name des Beherbergungsbetriebes) 

Familienname: ..................... : ...... ~ ................ ; ........... .'.: .............................................................................................. .. . 

Vorname: ........................................................... C;;cburtsdatum: ............................... . Staatsangehörigkeit: ..............•........•............. 

OrdentliCher 
Wohnsitz: (S;;;ne: . G;s~~: 'Pl~;~) .................................................................... '(Ö~t~g~~i~de)' .............••..•.....•. (St~~;)' ...............••...•.. 

T ~I Monat I Jahr 

Ehegattin(-gatte): ...........•....••.................................................................•.......•..... Ankunft.rn 
I I I 

I I 
Abreise am 

Kind(er): 
(Vorname, Geburtsjahr) "(Vorname, Geburtsjahr) 

(Vorname, Geburtsjahr) (Vorname, Geburtsjahr) 

Bei Rcisegruppen: Gesamtanzahl der Reiseteilnehmcr (einschließlich des Reiseleiters) ; 

(Unterschrift des Eintragenden) 

(Format 14,8 X 21 cm) 
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8 . 418 der Beilagen 

Erläuterungen 

A. Allgemeines 

Das polizeiliche Meldewesen bildet seit jeher 
eine der wesentlichsten Grundlagen der polizei­
lichen Tätigkeit überhaupt und ist daher natur·· 
gemäß nahezu so alt wie der Begriff der Polizei 
selbst. 

Da es weit über den Rahmen der vorliegenden 
Erläuterungen hinausgehen würde, alle jene Kul­
turen aufzuzählen, die schon in ihren Anfängen 
Regelungen besaßen, die der Erfassung und Evi­
denthaltung der Bevölkerung dienten, mag hier 
nur darauf hingewiesen werden, daß auch in 
österreich schon seit frühester Zeit diesbezüg­
liche Vorschriften existierten. 

So z. B. betraute Kaiser Ferdinand 1., der übri­
gens durch die von ihm geschaffene "Nachtwache" 
und "Tagwache" auch zum Begründer einer stän­
digen Sicherheitswache wurde, im Jahre 1564 den 
Stadtanwalt in Wien mit der Aufgabe "auf das 
Stadtwesen und alle Ordnungen sein fleißig Auf­
merken" zu haben, was vor allem auch durch die 
überwachung der ihm durch den Bürgermeister 
mittels der Meldezettel von den Gastgebern und 
Wirten angezeigten Fremden zu besorgen sei, "auf 
das durch solche frembde Leut und Gest nich 
Gefär mit Feuerlegen, Prunsten, Todtschlegen 
und Verrätherei entstund". 

Auch unter Maria Theresia wurde zunächst 
nur für alle von auswärts Kommenden die Melde­
pflicht mittels eigener Meldezettel vorgeschrieben, 
jedoch bereits mit der Hofresolution vom 20. Ok­
tober 1753 die "Beschreibung" aller Bewohner 
von Wien "hoch oder niedern, geist- oder welt­
lichen Standes, sowie der vor der Stadt wie in 
allen nächst an denen Vorstadtslinien anrainenden 
Dörfern und einschichtigen Häusern, so daß jeder 
männlichen oder weiblichen Geschlechts nach sei-, 
nem Alter, Religion und Condition gleich er­
fraget werden möge" angeordnet. Zur Kontrolle 
und Evidenthaltung der so gesammelten Daten 
wurden Gassen- oder Viertelcommissäre sowie so­
genannte "Hausnachseher" eingesetzt. 

Auf Grund der damaligen Zersplitterung der 
"iurisdictionen" überhaupt und der Polizeigewalt 
im besonderen war das "Meldungswesen" in den 

einzelnen Gebieten des Reiches verschieden ge­
regelt und der Umfang der MeldepflIcht den ört­
lichen Bedürfnissen entsprechend abgestuft, doch 
wurde seine grundlegende Bedeutung für die 
Sicherheitsverwaltung niemals verkannt. So er­
klärt z. B. § 2 des Erlasses des Ministeriums des 
Inneren vom 10. Dezember 1850, Z. 6370, über 
den Wirkungskreis der k.k. Polizeibehörden aus­
drücklich, daß zur Lösung der diesen damit über­
tragenen Aufgabe der Gewährleistung der _öffent­
lichen Sicherheit und inneren Ruhe vor allem die 
Kenntnis der Bevölkerung und ihrer Bewegung 
notwendig sei und diese Kenntnis vorzüglich er­
langt werde 1. durch die Aufnahme des Standes 
der Bevölkerung (Konskription), 2. durch die 
genaue Handhabung des Meldungswesens uno 3. 
durch das Fremden- und Paßwesen. 

Eine generelle Vorschrift über das polizeiliche 
Meldewesen wurde jedoch erstmals mit der Mini­
sterialverordnung vom 15. Februar 1857, RGBI. 
Nr. 33, erlassen, in welcher grundsätzliche Richt­
linien über das "Meldungswesen", je nachdem ob 
es sich um Orte handelt, in welchen sich Polizei­
behörden befinden oder nicht, aufgestellt wur­
den. 

Auf Grund dieser Verordnung ergingen in der 
Folgezeit zahlreiche, zum Teil auch unter Heran­
ziehung des Gesetzes vom 5. Mai 1869, RGBI. 
Nr. 31 (§ 8 lit. b), erlassene Verordnungen der 
k.k. Statthalter (z. B. des k.k. Statthalters für 
Tirol und Vorarlberg vom 22. Oktober 1915, 
Z. 4489/30 prs), Landespräsidenten (z. B. des k.k. 
Landespräsidenten in Kärnten vom 28. April 
1908, Z. 541/Praes), und Landesregierungen (z. B. 
der k.k. Landesregierung in Salzburg vom 8. Ok­
tober 1909, Z. 15 169) iiber das polizeiliche Melde­
wesen, dessen Zweck damals immer noch vor 
allem in der Kontrolle der Einzelpersonen be­
stand. Dementsprechend differierten die jeweili­
gen Anordnungen auch je nach den individuellen 
örtlichen Gegebenheiten; in Städten und anderen 
verkehrsreichen Orten bestand eine allgemeine 
Meldepflicht, während in anderen Gebieten oft 
nur bestimmte Personengruppen, wie etwa 
Fremde, Fabriksarbeiter, Gewerbsgesellen oder 
Dienstboten polizeilich zu melden waren, 
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418 der Beilagen 9 

Die seither erfolgte Bevölkerungsvermehrung, 
die starke Industrialisierung mit der dadurch be­
wirkten Bevölkerungskonzentration und die ver­
kehrsmäßige Erschließung des Staatsgebietes so­
wie die dadurch begünstigte Bevölkerungsfluk­
tuation haben im Verein mit der Zunahme der 
staatlichen Verwaltungstätigkeit bald zu einer all­
gemeinen Meldepflicht geführt, die durch die 
Erlassung weiterer solcher Verordnungen bewirkt 
wurde. 

Obwohl mit der Bundes-Verfassungsnovelle 
1925 das Meldewesen hinsichtlich Gesetzgebung 
und Vollziehung dem Bund übertragen worden 
war, blieben diese' landesrechtlichen Vorschriften 
weiterhin gültig, bis sie durch die Verordnung 
über das Inkrafttreten der Reichsmeldeordnung 
in den Reichsgauen der Ostmark vom 11. Okto­
ber 1940, RGBl. Nr. 180, außer Kraft gesetzt 
wurden. 

Nach der Wiederherstellung der demokratischen 
Republik Osterreich im Jahre 1945 wurden die 
gegenständlichen reichsrechtlichen Vorschriften 
zunächst durch das Meldegesetz 1945, StGBl. 
Nr. 163, ersetzt, das seinerseits wieder durch das 
auch gegenwärtig noch geltende Meldegesetz 1954, 
BGBl. Nr. 175, abgelöst wurde. 

Verfolgte das polizeiliche Meldewesen jedoch 
ursprünglich lediglich den Zweck der Kontrolle 
der Einzelpersonen und der. Bevölkerungsbewe­
gung, waren in der Zwischenzeit mannigfaltige 
andere, teils im staatlichen, teils im privaten In­
teresse gelegene Intentionen hinzugetreten. So 
soll das Meldewesen Grundlage und Auskunfts­
mittel für die Verfolgung von Rechtsbrechern, 
die Kontrolle der Fremdenbewegung, die Erstel­
lung der Wählerevidenzen, die Erfassung der 
Wehrpflichtigen, die Verleihung der Staatsbürger­
schaft, für verschiedenartige statistische Belange 
wie z. B. im Zusammenhang mit der Städte­

. planung, dem Bau von Schulen und Spitälern, der 
Verkehrsplanung u. dgl., aber auch für die Durch·· 
setzung privatrechtlicher Ansprüche, die Zuerken­
nung von Beihilfen, Pensionen oder Renten, die 
Benachrichtigung von Angehörigen nach Unfällen, 
die Ausforschung von Schuldnern, Alimentations­
verpflichteten, Erbberechtigten, Eigentümern ver­
lorener oder vergessener Sachen u. dgl. bieten. 
Allen diesen Aufgaben wurde das Meldegesetz 
1954 im wesentlichen gerecht. 

In den letzten Jahren gelang es aber, durch 
eine .vermehrte und verbesserte Ausstattung der 
Verwaltungsbehärden und ihrer Exekutivorgane 
mit technischen Hilfsmitteln die Effektivität der 
Verwaltung wesentlich zu verstärken. Darüber 
hinaus ermöglicht der Einsatz elektronischer 
Datenverarbeitungsanlagen eine bedeutende Ra­
tionalisierung der Verwaltungstätigkeit. Diese 
Fortschritte erlauben es unter Gewährleistung 
der Erreichung des angestrebten Verwaltungs-

zweckes, die Bevölkerung von der Einhaltung 
überflüssig gewordener Vorschriften zu entlasten 
und somit eine Liberalisierung des polizeilichen 
Meldewesens herbeizuführen. Gleichzeitig soll den 
Bestrebungen nach Rationalisierung der Verwal­
tung insoweit Rechnung getragen werden, als die 
auf Grund der meldepolizeilichen Vorschriften 
erfaßten Daten auch anderen Verwaltungs­
zwecken, wie insbesondere der Wählerevidenz, 
der Statistik und gemeindefiskalischen Belangen 
nutzbar gemacht werden. 

Die wes e n t I ich s t e n Ä n der u n gen 
der in diesem Sinne erstellten Neuregelung gegen­
über der bisherigen Rechtslage sind vor allem: 

1. Festsetzung der Meldepflicht 
des U n t e r k u n f t n e h m e r s im Einklang 
mit nahezu sämtlichen modernen melderecht­
lichen Regelungen in anderen zum Vergleich ge­
eigneten europäischen Staaten. 

2. Neu fes t set z u n gun d w e i t g e­
h end e Ver ein f ach u n g der m eid e­
r e c h t I ich e n F r ist e n. 

. 3. E r w e i t e run g des Kat a log e s der 
Aus nah m e n von der M eId e p f I ich t, 
so insbesondere durch Einbeziehung von öffent­
lichen Organen in Gemeinschaftsunterkünften 
sowie der Insassen bestimmter Heime und Anstal­
ten, bei denen ohnedies die Gewähr für eine sorg­
fältige Evidenthaltung der betreuten bzw. ange­
haltenen Personen gegeben ist. 

4. Ver ein f ach u n g des M eid e v 0 r­
g a n g e s bei der U n t e r k u n f tin W 0 h­
nun gen unter gleichzeitiger Einführung einer 
neuen Formulartype, die einerseits eine im Ver­
gleich zur bisherigen Rechtslage erheblich verrin­
gerte Auskunftspflicht vorsieht, andererseits hin­
sichtlich der Manipulation modernen. verwal­
tungstechnischen Gesichtspunkten entspricht . 

5. Wes e n t 1 ich e Ver ein f ach u n g 
des M eid e vor g a n g e s bei der U n t e r­
k u n f tin B ehe r b erg u n g s b e tri e ben, 
die nur noch ein Gästebuch zu führen, in der Regel 
aber keine Meldezettel mehr zu verwenden haben 
werden. Neben einer bedeutenden Erleichterung 
flir. Beherbergungsbetriebe und deren Gäste wird 
durch diese Neuregelung auch eine beträchtliche 
Entlastung der Meldebehörden von einem um­
fassenden, gleichzeitig aber wenig sinnvollen 
Verwaltungsaufwand bewirkt. 

6. E r s t mal i g e S c h a f fun g s p e z i e l­
I e r auf die Bedürfnisse der Rechtsordnung und 
der polizeilichen Praxis abgestellter B e s t i m­
mungen über die Ausscheidung 
n ich t m ehr ben ö t i g t e r M eId e z e t­
t.e 1 (Skartierungsvorschrift). 

7. Anpassurig des Entwurfes an 
die Erfordernisse elektronischer 
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10 418 der Beilagen 

D a t e n ver a r bei tun g, um jederzeit ohne 
weitere legistische Maßnahmen den Einsatz ent­
sprechender Anlagen bei den Meldebehörden zu 
ermöglichen. 

8. Neu g e s tal tun g der S t r a f b e­
s tim m u n gen, insbesondere unter Wegfall 
des Primärarrestes. 

Das im Entwurf vorliegende neue Meldegesetz 
wird, wie schon aus den dargelegten Schwerpunk­
ten der Neuordnung zu ersehen ist, mit einer 
bedeutenden Verwaltungsvereinfachung verbun­
den sein. Es wird die Voraussetzungen für Per­
sonal- und Raumeinsparungen und damit für eine 
Senkung des Kostenaufwandes im gegenständ­
lichen Verwaltungszweig schaffen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

Zu Abs. 1: 

1. Der vorliegende Gesetzentwurf geht ebenso 
wie das Meldegesetz 1954 von dem bekannten 
Begriff der "Unterkunft" aus, sieht aber je nach­
dem, ob in einer Wohnung oder in einem Beher­
bergungsbetrieb Unterkunft genommen wird, für 
die Erfüllung der Meldepflicht unterschiedliche 
Vorschriften vor. 

2. Von einer Aufgabe der Unterkunft in einer 
W 0 h nun g wird dann gesprochen werden 
können, wenn aus den äußeren Umständen her­
vorgeht, daß ihr bisheriger Benützer offensichtlich 
nicht mehr beabsichtigt, ,diese Wohnung auch 
künftig noch als Unterkunft zu benützen. Dies 
wird insbesondere dann anzunehmen sein, wenn 
er seine persönlichen Effekten sowie die seiner 
Lebensführung entsprechenden wesentlichen 
Gegenstände des täglichen Lebens daraus entfernt 
hat. 

Die Aufgabe der Unterkunft in einem B ehe r­
b erg u n g s b e tri e b wird hingegen dann an­
zunehmen sein, wenn der Gast die von ihm als 
Unterkunft benutzten Räumlichkeiten nach Ent­
fernung der von ihm eingebrachten Sachen dem 
Unterkunftgeber wieder zur Verfügung stellt. 

Zu Abs. 2 und 3: 

Da der Entwurf hinsichtlich des Entstehens der 
Meldepflicht zwar grundsätzlich an die Unter­
kunftnahme an sich anknüpft, die Erfüllung der 
Meldepflicht jedoch verschieden gestaltet, je nach­
dem ob die Unterkunft in einer Wohnung (Mel­
dezettel) oder in einem Beherbergungsbetrieb 
(Gästebuch) genommen wird, war es notwendig, 
für diese beiden Arten von Unterkunftsstätten 
im Gesetz selbst klare ~p.griffsbestimmungen zu 
treffen. 

Als W 0 h nun g gelten demnach alle künst­
lich geschaffenen oder natürlich entstandenen 
Räume, die - wenn auch nicht bestimmungs-

gemäß - zum Wohnen oder Schlafen benützt 
werden. Fahrzeuge aller Art, wie z. B. Wohn­
wagen oder -anhänger, Planenwagen, andere 
Fahrzeuge, auch wenn sie nicht mit besonderen 
Einrichtungen zum Wohnen oder Schlafen ver­
sehen sind, sowie Wasser-, Schienen- oder Luft­
fahrzeuge gelten dann als Wohnung, wenn sie im 
Gebiet einer bestimmten Gemeinde länger als 
drei Tage als Unterkunft dienen; gleiches gilt für 
Zelte. Da diese Begriffsbestimmung an sich auch 
auf Beherbergungsbetriebe zuträfe, erschien es 
notwendig, diese ausdrücklich vom Begriff der 
Wohnung auszunehmen. 

Für den Begriff des B ehe r b erg u n g s b e­
tri e b e s sind drei Kriterien maßgebend: 

1. sie müssen unter der Lei tun g oder 
Auf sie h t des Unterkunftgebers oder emes 
von diesem Beauftragten stehen; 

2. es muß sich um die Unterbringung von 
"G äst e n" (Urlauber, Geschäftsreisende, Kur­
gäste u. dgl.) handeln; 

3. die Unterkunftsstätte muß zu vor übe r­
geh end 'e mAu f e n t haI t bestimmt sein. 

Es macht keinen Unterschied, ob die Beher­
bergung auf Gewinn gerichtet ist, gegen ein 
kostend ecken des Entgelt, gegen Entrichtung eines 
Anerkennungsbeitrages oder kostenlos erfolgt. 
Als Beherbergungsbetriebe kommen somit nicht 
nur gewerbliche Beherbergungsbetriebe (Hotels, 
Pensionen, Gasthöfe u. dgl.), sondern auch der 
sogenannten Privatzimmervermietung dienende 
Unterkunftsstätten und die sogenannten 
"Appartements"in Betracht. 

Die herkömmlichen Untervermietungen fallen 
hingegen nicht unter den Begriff der Beherber­
gungsbetriebe, da ihnen die für solche Betriebe 
maßgebenden Eigenschaften fehlen. Sollten sich 
dennoch in Einzelfällen Zweifel über den Rechts­
charakter einer Unterkunftsstätte ergeben, so wird 
die Meldebehörde diese Zweifel durch Erlassung 
eines Feststellungsbescheides zu beseitigen haben 
(vgl. Erk. VerfGH Slg. Nr. 4563). 

Zu Abs. 4: 

U n t e r k u n f t g e b e r im Sinne dieses Bun­
desgesetzes ist derjenige, der über die von der 
anzumeldenden Person zur Unterkunftnahme 
benützten Räume, Liegenschaften etc. unmittel­
bare faktische (nicht unbedingt auch rechtliche) 
Verfügungsgewalt hat, und es zumindest duldet, 
daß diese Person bei ihm Unterkunft nimmt. 
In welcher zivilrechtlichen Form sich. das Unter­
kunftsverhältnis im Einzelfall darstellt, ist dem­
nach gleichgültig. 

Zu § 2: 

Die vorliegende Bestimmung bringt 
tax a t i v e Aufzählung der Ausnahmen 

eme 
von 
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der Meldepflicht, die - wie auch im allgemeinen 
Teil der Erläuterungen bereits erwähnt wurde -
im Sinne einer generellen Liberalisierung der 
meldepolizeilichen Vorschriften gegenüber der 
bisherigen Rechtslage wesentlich erweitert wur­
den. 

Zu Abs. 1: 

ZuZ.l: 

Die gegenständliche Vergünstigung, die sich 
nur auf Unterkünfte in Wohnungen bezieht, soll 
sowohl Inländern, die im Regelfalle in öster­
reich einen ordentlichen Wohnsitz haben und an 
diesem gemeldet sein werden, als auch Fremden, 
bei denen dies im Regelfalle nicht zutreffen 
wird, zugute kommen. 

ZuZ.2: 

Hier wird vor allem an jene Fälle gedacht, in 
denen vorübergehend zu Besuch weilenden Ver­
wandten und Bekannten gefälligkeitshalber 
Unterkunft gewährt wird. In solchen Fällen soll 
der Unterkunftnehmer von der im - Hinblick 
auf seine ohnehin aufrechte Meldung an einem 
anderen Ort im Bundesgebiet sicherheitspolizei­
lich nicht unbedingt erforderlichen polizeilichen 
MeMung am Orte seines bloß vorühergehenden 
Aufenthaltes befreit werden. 

ZuZ.3: 

Auf eine Verpflichtung zur Meldung von Pfleg­
lingen in Krankenanstalten wird wie bisher ver­
zichtet, da einerseits die sorgfältige Erfassung 
dieser Personen ebenso wie die allenfalls erforder­
liche Erteilung entsprechender Auskünfte (z. B. 
im Falle von Abgängigkeitsanzeigen) mittels der 
Unterlagen dieser Anstalten hinreichend gewähr­
leistet erscheint, andererseits aber die Erfüllung 
der Meldepflicht gerade Unfallopfern, Kranken 
u. dg!. wohl nicht zugemutet werden kann. 

ZuZ.4: 

Auf die Anmeldung der hier angeführten Per~ 
sonen kann im Hinblick darauf, daß sie ohnehin 
anderswo, etwa an der Adresse ihrer Eltern, auf­
recht gemeldet sind, bis zum Erreichen der Voll­
jährigkeit verzichtet werden. 

ZuZ.5: 

Für die in dieser Ziffer angeführten Personen­
gruppen erübrigt sich, soweit es sich um Ange­
hörige des Bundesheeres und der erwähnten 
Wachkörper handelt, im Hinblick auf die im 
Rahmen ihrer Einrichtungen gewährleistete 
genaue Evidenthaltung eine darüber hinaus­
gehende gesonderte Registrierung bei den Melde­
behörden. Dies stellt zugleich eine erhebliche Ent­
lastung sowohl der Meldepflichtigen wie auch der 
Meldebehörden dar, da der ausbildungs- oder 

einsatz bedingte häufige Ortswechsel dieser Per­
sonen andernfalls regelmäßig mit der Verpflich­
tung zur An- bzw. Abmeldung verbunden wäre. 

Bei der Beurteilung einer Unterkunft als "Ge­
meinschaftsunterkunft" wird es vor allem auf 
die Art der Unterbringung und nicht auf die 
Art des Gebäudes ankommen; so wird etwa die 
Unterkunftnahme eines Bediensteten in einer 
Miet-, Dienst- oder Naturalwohnung, die sich 
in einer Kaserne befindet, nicht als Unterbrin­
gung in einer Gemeinschaftsunterkunft gelten. 

Die polizeiliche Meldung von Hilfs- und Ret­
tungsmannschaften, die bei Katastropheneinsätzen 
und -einsatzübungen in Gemeinschaftsunterkünf­
ten untergebracht werden, erscheint mit Rücksicht 
auf die Besonderheit des Anlasses und den 
regelmäßig vorübergehenden Charakter solcher 
Unterkunftnahmen ebenfalls entbehrlich. 

ZuZ.6: 

Auf die bisher vorgesehene Meldung solcher 
Personen mittels Haftzettels (Haftentlassungs­
zettels) wurde bewußt verzichtet, da künftig eine 
zentrale Häftlingsevidenz mittels einer elektroni­
schen Datenverarbeitungsanlage geführt werden 
soll. Da dieses Bundesgesetz jedoch voraussicht­
lich vor dem Beginn der Führung einer solchen 
zentralen Häftlingsevidenz in Kraft treten wird, 
sieht die übergangsbestimmung des § 17 Abs. 2 
vor, daß die gegenständliche Bestimmung vor­
läufig nur für Personen, die in einem Flüchtlings­
lager des Bundesministeriums für Inneres in Ge­
wahrsam gehalten werden, für Personen jedoch, 
die anderswo in Gewahrsam gehalten werden, 
erst mit dem Beginn der Führung der zentralen 
Häftlingsevidenzin Kraft treten soll. 

Zu Abs. 2: 

Der Wegfall der Meldepflicht für die in diesem 
Absatz erwähnten Personen erscheint einerseits 
im Hinblick auf den Umstand, daß die Melde­
pflicht nunmehr den Unterkunftnehmer trifft 
und andererseits mit Rücksicht darauf, daß an 
einer meldepolizeilichen Erfassung dieser Per­
sonen kein Interesse besteht, tunlich. 

Zu § 3: 

Für die Fälle der Unterkunft in Wohnungen 
wurde ein gegenüber der gegenwärtigen Rechts­
lage vereinfachter Meldevorgang festgelegt, dessen 
Ablauf aus § 3 im Zusammenhalt mit § 6 zu er­
sehen ist. 

Zu Abs. 1: 
1. Für die Berechnung der dreitägigen Frist, 

innerhalb der die Anmeldung zu erfolgen hat, 
ist § 902 ABGB maßgebend. Demnach stehen für 
die polizeiliche Anmeldung der Tag des Beziehens 
der Unterkunft selbst sowie die drei darauf­
folgenden Tage zur Verfügung. 
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2. Die Meldungen sind bei der M eid e­
be hör d e (§ 15) zu erstatten, d. h. also bei 
dem für den Ort der Unterkunftnahme zuständi­
gen Gemeindeamt, wen'n für diesen Ort: aber 
eine Bundespolizeibehörde besteht, bei dieser. Der 
Mel<febehöroe hleibt es Ü1berlassen, im Wege 
interner Dienstanweisungen zu bestimmen, wel­
cher ihrer inneren Gliederungen (Organisations­
einheiten) sie zur Entgegennahme von Meldungen 
ermächtigt. Verfügt daher eine Meldebehörde auf 
Grund ihres größeren örtlichen Wirkungsberei­
ches über Außenstellen, so kann sie auch diese 
mit der gegenständlichen Aufgabe betrauen; solche 
Außenstellen sind z. B. die im Bereich von Bun­
despolizeibehörden eingerichteten Bezirkspolizei­
kommissariate und Sicherheitswachzimmer. 

Zu Abs. 2: 

1. Zur Anmeldung sind grundsätzlich Melde­
zettel nach dem Muster der Anlage A zu ver­
wenden. 

2. Die Anmeldung hat durch persönliche über­
gabe der zur Anmeldung vorgeschriebenen For­
mulare zu erfolgen, muß jedoch nicht vom Melde­
pflichtigen selbst, sondern kann auch von einem 
Beauftragten oder Vertreter desselben vorgenom­
men werden. Eine Anmeldung auf postalischem 
Wege ist, wie schon die Verwendung des Wortes 
"übergabe" klarstellt, nicht zulässig. 

3. Die nach dieser Bestimmung erforderliche 
"Bestätigung" wird im Regelfalle in dem im 
Besitz' des Meldepflichtigen befindlichen Melde­
zettel bestehen, der im Falle der erfolgten Ab­
meldung auch mit dem Abmeldevermerk der 
früheren Meldebehörde versehen ist. Die Ver­
pflichtung zur Vorlage dieser Bestätigung soll 
zu einer möglichst lückenlosen Erfüllung allfälli­
ger Abmeldeverpflichtungen beitragen. 

Zu Abs. 3: 

Die Vorschrift, daß künftig für jede anzumel­
dende Person eine gesonderte Anmeldung vor­
zunehmen ist, gründet sich vor allem auf die 
Erfordernisse der elektronischen Datenverarbei­
tung. 

Zu Abs. 4: 

Nach vollzogener Anmeldung hat die Melde­
behörde der Person, die die Anmeldung vor­
genommen hat (also dem MeldepflIchtigen selbst 
oder dessen Beauftragten oder Vertreter) zwei 
der mit Datum, Stempelaufdruck und Unter­
schrift versehenen Meldezettel unverzüglich 
wieder auszufolgen; die restlichen Meldezettel 
verbleiben bei der Behörde. 

Zu Abs. 5: 

ebenso wie bei Abs. 1 der vorliegenden Bestim­
mung § 902 ABGB maßgebend. Demnach stehen 
für die polizeiliche Abmeldung der Tag der Auf­
gabe der Unterkunft selbst sowie die drei Tage 
vorher und die drei Tage nachher zur Verfügung. 

Zu Abs. 6: 

1. Für die Abmeldung sind die dem Melde­
pflichtigen bei der Anmeldung ausgefolgten 
Meldezettel zu verwenden. 

2. Soll das Meldesystem seiner im . allgemeinen 
Teil der Erläuterungen angeführten Aufgaben­
steIlung gerecht werden, ist es notwendig, daß 
der jeweilige Aufenthalt einer bestimmten im 
Bundesgebiet wohnhaften Person erforderlichen­
falls jederzeit festgestellt werden kann. Mangels 
eines zentralen österreichischen Melderegisters ist 
es daher unumgänglich, den Abzumeldenden zu 
verpflichten, anläßlich eines Unterkunftwechsels 
die Ortsgemeinde seiner nächsten, der polizei­
lichen Anmeldeverpflichtung unterliegenden 
Unterkunft anzugeben, um im Falle von behörd­
lichen oder privaten Nachforschungen (Aus­
forschung von Rechtsbrechern, Schuldnern, Ali­
mentationsverpflichteten, aber auch von Erb­
berechtigten, verschollenen Angehörigen, Eigen­
tümern von verlorenen oder vergessenen Sachen 
u. dgl.) einen Hinweis darüber zu erhalten, im 
Bereiche welcher der zahlreichen Meldebehörden 
diese Nachforschungen sinnvoll fortgesetzt wer­
den können. 

Im Hinblick darauf, daß in solchen Fällen die 
genaue Anschrift der nächsten Unterkunft der 
Person, die abgemeldet wird, häufig noch nicht, 
hingegen der Ort der nächsten Unterkunft in der 
Regel bereits feststeht, beschränkt sich der Ent­
wurf darauf, anläßlich der Abmeldung die Angabe 
der Orts gemeinde der nächsten meldepflichtigen 
Unterkunft zu verlangen. 

Zu Abs. 7: 

Sowohl die Bestimmung des Abs. 2, derzufolge 
der Meldepflichtige eine Bestätigung über eine 
allenfalls erfolgte Abmeldung bei der Anmeldung 
vorzulegen hat, als auch die rechtspolitische über­
legung, daß der Meldepflichtige eine Bestätigung 
für die Erfüllung der ihm unter Strafsanktion 
aufgetragenen Abmeldepflicht in der Hand haben 
soll, erfordern eine Vorschrift über die Aus­
folgung eines mit einem Abmeldevermerk der 
Meldebehörde versehenen Meldezettels. 

Zu § 4: 

Sowohl im Sinne einer bereits seit langem aus 
den Kreisen der gewerblichen Wirtschaft erhobe­
nen dringenden Forderung nach einer erheblichen 
Vereirifachung der sogenannten "Hotelmeldun-

Für die Berechnung 'der dreitägigen Frist, inner- gen" wie auch im Interesse der Entlastung der 
halb der die Abmeldung ZU erfolgen hat, ist· Meldebehörden von der mit dem geltenden dies-

418 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 17

www.parlament.gv.at



418 der Beilagen 13 

bezüglichen Meldesystem verbundenen aufwen­
digen, gleichzeitig aber sicherheitspolizeilich wenig 
effektiven Verwaltungstätigkeit, w:ird nunmehr 
ein einfaches, den tatsächlichen Bedürfnissen und 
Gegebenheiten durchaus gerecht werdendes Mel­
deverfahren für die Unterkunft in Beherber­
gungsbetrieben eingeführt. 

Zu Abs. 1: 

Die Meldepflicht bei der Unterkunftnahme in 
Beherbergungsbetrieben wird in Hinkunft bereits 
durch die bloße Eintragung der Meldedaten im 
Gästebuch erfüllt. Diese Erleichterung gilt jedoch 
nur für Gäste, nicht auch für allenfalls selbst im 
Beherbergungsbetrieb wohnhafte Eigentümer des-

_ selben, . seine Familienangehörigen sowie dort 
untergebrachte Angehörige des Personals. 

Zu Abs. 2: 

Bezüglich des Eintrittes der Abmeldeverpflich­
tung vgl. die Ausführungen zu § 1 Abs. 1. 

Zu Abs. 3: 

Im Sinne der oben erwähnten Bestrebungen 
nach Vereinfachung und Entlastung im Bereiche 
von Beherbergungsbetrieben erschien es auch 
vertretbar, im selben Beherbergungsbetrieb kurz­
fristig Unterkunft nehmende Reisegruppen, mit 
Ausnahme des Reiseleiters, von der Meldepflicht 
überhaupt auszunehmen; bei der Anmeldung 
des Reiseleiters ist lediglich die Anzahl der Mit­
glieder der Reisegruppe anzugeben (§ 8 Abs. 4). 

Zu Abs .. 4: 

Aus rechtspolitischen Gründen erscheint es an­
gebracht, sogenannte "Dauermieter" in Beher­
bergungsbetrieben melderechtlich den Unter­
kunftnehmern in Wohnungen gleichzustellen. Be­
trägt die Unterkunftsdauer in einem Beherber­
gungsbetrieb mehr als zwei Monate, so ist der 
Unterkunftnehmer nach Ablauf dieses Zeitraumes 
mittels Meldezettels bei der Meldebehörde an­
zumelden. 

Zu § 5: 

Diese Bestimmung erweist sich vor allem im 
Hinblick auf die große und ständig zunehmende 
Zahl von sogenannten Gastarbeitern, die aus 
Gründen der Fremdenpolizei und der Arbeits­
marktverwaltung einer gewissen überwachung 
bedürfen, als notwendig. 

Zu §6: 

Zu Abs. 1: 

Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage soll 
die Verpflichtung zur Vornahme der An- und 
Abmeldungen künftig nicht mehr den Unter­
kunft g e be r, sondern grundsätzlich den Unter­
kunft n e h m e r treffen. 

Für diese Lösung hat sich der Entwurf vor 
allem deshalb entschieden, weil es aus rechts­
politischen und rechtssystematischen Gründen 
wohl naheliegt, die Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung demjenigen aufzutragen, . auf den 
sie sich bezieht (der an- bzw. abzumelden ist) 
und aus dessen Handeln (Unterkunftnahrne) sie 
überhaupt erst entsteht. Dazu kommt, daß diese 
Regelung auch den tatsächlichen Gegebenheiten 
der Praxis entspricht, da ja schon bisher die An­
und Abmeldung de facto fast immer vom Unter­
kunftnehmer durchgeführt wurde, zumal der 
Unterkunftgeber allein mangels Kenntnis der zur 
Meldung erforderlichen Daten des Unterkunft­
nehmers gar nicht in der Lage ist, ohne entspre­
chende Mitwirkung desselben die Anmeldung vor­
zunehmen. In der Vergangenheit in diesem Zu­
sammenhang immer wieder aufgetretene Beweis­
schwierigkeiten dahingehend, wer in bestimmten 
Fällen als Unterkunftgeber anzusehen und daher 
in einem allfälligen Strafverfahren zunächst zur 
Verantwortung zu ziehen ist (Hauseigentürrier, 
Hausverwalter u. dgl.), ob der Unterkunftgeber 
von der Tatsache der Unterkunftnahme bzw. der 
Unterkunftnehmer vom Unterbleiben seiner An­
meldung durch den Unterkunftgeber überhaupt 
Kenntnis erlangt hat, aus wessen Verschulden 
eine Meldung letztlich tatsächlich unterblieben, 
d. h. ob und wann also die subsidiäre Meldepflicht 
des Unterkunftnehmers zum Tragen gekommen 
und daher dieser im Strafverfahren zur Verant­
wortung zu ziehen ist etc., werden awf Grund 
der eindeutigen und grundsätzlich ausschließlichen 
Meldepflicht des Unterkunftnehmers, hinsichtlich 
dessen Person ja kein Zweifel obwalten kann, 
künftig im Interesse aller Beteiligten von vorn­
herein ausgeschlossen sein. Weiters wird dadurch 
nicht nur eine Vereinfachung in jenen Fällen ge­
währleistet, in denen sich anläßlich der Anmel­
dung unter Umständen die Notwendigkeit von 
Rückfragen oder Einsichtnahmen in bestimmte 
Dokumente des Unterkunftnehmers ergibt, son­
dern auch die Privatsphäre des Unterkunftneh­
mers mehr als bisher geschützt, da dieser nicht 
mehr gezwungen sein wird, dem Unterkunft­
geber persönlichste Daten zur Erfüllung der ihm 
obliegenden Meldepflicht bekanntzugeben. Die 
neue Regelung wird aber auch der Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Melderegister insofern zugute 
kommen, als im Falle der Aufgabe von Unter­
künften dem Unterkunftgeber die neue Adresse 
des Unterkunftnehmers aus verschiedenartigsten 
Gründen erfahrungsgemäß auch dann, wenn sie 
bereits feststeht, oft nicht bekanntgegeben wird, 
während gegen die Mitteilung des neuen Wohn­
ortes an die Behörde seitens des Meldepflichtigen 
(der dort ohnehin wieder anzumelden sein wird) 
wohl keine Ressentiments bestehen werden. 

Schließlich aber spricht für den vom Entwurf 
eingeschlagenen Weg auch noch der Umstand, 
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daß nahezu sämtliche modernen europäischen 
Rechtsordnungen die Meldepflicht ebenfalls 
grundsätzlich dem Unterkunft n eh m e r auf­
erlegen. 

Zu Abs. 2: 

Da die grundsätzlich dem Unterkunftnehmer 
obliegende Meldepflicht minderjährigen oder ent­
mündigten Personen nicht auferlegt werden sollte, 
haben der gegenständlichen Verpflichtung andere 
geeignete Personen für diese nachzukommen. 

Zu Ahs. 3: 

Der Meldepflichtige kann die ihm nach den 
Abs. 1 und 2 obliegende Meldepflicht entweder 
dadurch erfüllen, daß er die vorgeschriebenen Ein­
tragungen im Gästebuch sei b s t vornimmt oder 
aber den Inhaber des Beherbergungsbetriebes oder 
dessen Beauftragten (Portier, Rezeptionsangestell­
ten, Verwalter usw.) durch Bekanntgabe der zur 
Erfüllung der Meldepflicht erforderlichen Daten 
oder Zurverfügungstellung von Dokumenten, 
aus denen diese Daten entnommen werden kön­
nen, in die Lage versetzt, die Eintragung im 
Gästebuch für ihn vornehmen zu können. 

Hinsiektlich der Ver p f I ich tun g, auf Ver­
langen des Inhabers des Beherbergungsbetriebes 
oder dessen Beauftragten im Einzelfall die Identi­
tät und die Richtigkeit der zur Erfüllung der 
Meldepflicht erforderlichen Angaben durch Vor­
lage geeigneter Urkunden nachzuweisen, wird 
auf § 10 Abs. 1 verwiesen. 

Zu Abs. 4: 

Ungeachtet des Umstandes, daß die Melde­
pflicht grundsätzlich den Unterkunftnehmer trifft, 
wird dem Unterkunftgeber bzw. dessen Beauf­
tragten die zusätzliche Verpflichtung auferlegt, 
auch von sich aus nach Möglichkeit dafür Sorge 
zu tragen, daß der gegenständliche Verwaltungs­
zweck erreicht wird. Der Unterkunftgeber wird 
daher den Gast zunächst auf seine Verpflichtung 
zur ordnungsgemäßen Anmeldung aufmerksam 
zu machen, im Falle der Verweigerung des Gastes, 
dieser Verpflichtung in der einen oder anderen 
Form nachzukommen, jedoch unverzüglich die 
in Betracht kommenden Behörden oder Amts­
organe hievon zu verständigen haben. 

Zu § 7: 

Der vorliegende Gesetzentwurf kennt im 
Gegensatz zur gegenwärtigen Redltsbge grund­
sätzlich nur noch einen Meldezetteltyp. 

Bei der Ausarbeitung und Gestaltung des ent­
sprechenden Formulares (Anlage A) wurde ms­
besondere darauf Bedacht genommen, daß 

a) von den zu meldenden Personen nur 
jene Angaben verlangt werden, deren 
Kenntnis für das Funktionieren eines 

sinnvollen Meldesystems unbedingt not­
wendig ist, 

b) die Meldezettel . eine möglichst einheit­
liche, in manipulativer und administra­
tiver Hinsicht zweckmäßige und über­
sichtliche Form aufweisen, 

c) die Meldezettel trotz des Erfordernisses 
größtmöglicher Einheitl'ichkeit überall 
dort, wo zur Besorgung meldepolizeilicher 
Aufgaben elektronische Datenverarbei­
tungsanlagen zum Einsatz kommen, aen 
speziellen Erfordernissen de.r Automation 
angepaßt werden können. 

Zu Abs. 1: 

Die Verwirklichung der oben dargestellten, 
einander zum Teil widersprechenden Intentio­
nen erfolgte in Form eines legistischen Kom­
promisses dahingehend, daß das der Anlage A 
entsprechende Formular des Meldezettels grund­
sätzlich sowohl hinsichtlich seines Inhaltes als 
auch hinsichtlich seiner Form zwingend vorge­
schrieben wird, daß aber jene Meldebehörden, 
in deren Bereich die Voll'zielhung mittels elektro­
nischer Datenverarbeitungsanlagen erfolgt, er­
mächtigt werden, die Form dieser Formulare 
mit Verordnung automationsgerecht zu gestal­
ten. 

Zu Abs. 2: 

Aus der Bestimmung des § 3 Abs. 4, wonach 
zwei der vorgelegten Meldezettel' dem Melde­
pflichtigen wieder auszufolgen sind und dem 
Umstand, daß wohl mindestens ein MeMezettel 
bei der Meldebehörde für Zwecke des Melde­
registers (§ 11) zu verbleiben hat, ergiht sich 
die Notwendigkeit, die Vorlage von grund­
sätzlich drei Meldezetteln für jede anzumeldende 
Person vorzuschreiben. Das Erfordernis der Vor­
lage eines weiteren Meldezettel's bei Pe,rsonen, 
die der besonderen Meldepflicht des § 5 unter­
liegen, ergibt sich aus der Bestimmung des § 5 
Abs. 2 sowie überhaupt aus fremdenpolizeilichen 
Gründen und solchen der Arbeitsmarktverwal­
tung. Schließlich soU es die in diesem Absatz 
enthaltene Verordnungsermächtigung den Melde­
behörden ermöglichen, die Vorlage zu~ätzlicher 
Meldezettelexemplare, die etwa für die Anlage 
oder Weiterführung von Häuserkatastern erfor­
derlich sind, vorzuschreiben, wobei allerdings 
das Höchstausmaß von fünf StüCk nicht über­
schritten werden darf. 

Zu Abs. 4: 

Der Meldezettel ist vom Meldepflichtigen 
(§ 6) zu unterschreiben. Damit übernimmt dieser 
die Verantwortung für die Richtigkeit der im 
Meldezettel eingetragenen Daten und auch der 
Tatsa.che des Beziehens der angegebenen Unter­
kunft. 
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Zu Abs. 5: 

1. Mit der Unterschrift des Unterkunftgebers 
soll zunämst gewährleistet sein, daß dieser von 
der Anmeldung einer Person in der seiner Ver­
fügungsgewalt unterstehenden Unterkunfts­
stätte in Kenntnis ist. Er soll' jedom mit seiner 
Untersmrift nimt unbedingt (wie bisher) die 
Verantwortung dafiir übernehmen, daß die zur 
Anmeldung gelangende Person die angegebene 
Unterkunft tatsäd1lid1 bezogen hat, zum al er 
oft nur schwer in der Lage sein wird, sich hievon 
zu überzeugen; ist er jedoch davon in Kenntnis, 
daß die angegebene Person die Unterkunft tat­
sächlidl nicht bezogen hat, so darf er den Melde­
zettel nimt unterschreiben. Insofern trägt aud1 
er eine gewisse Verantwortung. 

2. Auf die im geltenden Meldegesetz- vorge­
sehene Unterfertigung des Meldezettels durch 
den Hauseigentümer auch dann, wenn dieser, 
wie z. B. im Falle von Untermietverhältnissen, 
nicht selbst als Unterkunftgeber fungiert, wurde 
bewußt verzimtet, da eine solche Untersmrift 
meldepolizeilich ohne Bedeu~ung ist und die 
diesbezügliche Vorsmrift in der Praxis häufig zu 
Schwierigkeiten und Mißverständnisse.n geführt 
hat. 

Zu § 8: 

Die erstmalige Beschränkung der polizeilichen 
Meldepflicht bei der Unterkunft in Beherber­
gungsbetrieben auf eine bloße Eintragung im 
Gästebuch stellt wohl die sinnfälligste Liberali­
sierung der gesamten Neuregelung dar. Mit ihr 
sollte sowohl dem in den letzten Jahren sprung­
haft eingesetzten Massentourismus als auch den 
seit langem nidlt nur von der Fremdenverkehrs­
wirtschaft, sondern auch von den von unratio­
neller Verwaltungsarbeit überlasteten' Melde­
behörden geltend gemachten Forderungen nach 
einer zeitgemäßen Vereinfadmng der sogenann-

g e b und e n (in Buchform) zu sein hat, zu 
führen. Die Größe oder Eigenart eines Beher­
bergungs betriebes (z. B. Großhotel, Haupt­
betrieb mit Dependancen) kann es allerdings 
tunlich erscheinen lassen, das Gästebum auch 
in Teilen (mehrere Bümer) oder ungebunden 
(lose Blätter, die jedom ebenfalls in geordneter 
Form abzulegen sind) zu führen. Sotche Aus­
nahmen bedürfen aber in jedem Falle einer 
(besd1eidmäßigen) Bewilligung der Melde­
behörde, die bei ihrer Entsd1eidung aud1 zu 
prüfen hat, ob der meldepolizeilid1e Verwal­
tungszweck auch bei der Führung des Gäste­
buches in Teilen oder in ungebundener Form 
gewährleistet ist; es wird also nicht zuletzt dar­
auf ankommen, ob in dem betreffenden Betrieb 
schon 'bisher bei der ErfüHung melderechtlicher 
Vorsd1riften entspremende Sorgfalt gezeigt 
wurde. 

Die Signatur der Meldebehörde ist an jedem 
Gästebuch anzubringen, gleichgültig ob es in 
einem, in Teilen oder nach dem Loseblattsystem 
geführt wird. In letzterem Falle wird sie an dem 
der geordneten Ablage der einzelnen Blätter 
dienenden Umschlag anzubringen sein. 

Zu Abs. 2: 

Die in der Anlage lB zur Erfüllung der Melde­
pflid1t geforderten. Angaben wurden im Interesse 
einer möglid1st geringen Bemühung des einzel­
nen Gastes so weit eingesd1ränkt, als dies im 
Hinblick darauf, daß das Gästebud1 künftig 
die einzige melderechtlime Unterlage über 
Unterkunftsverhältnisse in Beherbergungs­
'betrieben: sein wird, überhaupt tunlich war. 
Insbesondere werden Angaben über die Ausweis­
dokumente des Gastes sowie darüber, woher e.r 
zugezogen hzw. wohin er verzogen _ist, künftig 
nimt mehr verlangt. -

ten "Hotelmeldungen" Rechnung getragen 
werden. Zu Abs. 3: 

überdies wird die Möglid1keit geschaffen, daß Grundsätzlich ist für jeden Gast ein eigenes 
die Gemeinden ihre meldepolizeiliche Tätigkeit Gästebuchblatt auszufüllen; die hier vorgese­
mit ihren sonstigen administrativen Aufgaben hene Möglichkeit einer gemeinsamen Eintragung 
insoweit koordinieren, als die die Eintragungen von Ehegatten bzw. Elternteilen und deren 
im Gästebuch vornehmenden .Personen (§ 6) Kindern stellt eine weitere nicht unbedeutende 
veranlaßt werden können, im Durmsmreibe- Vereinfachung dar. 
verfahren weitere Blätter auszufüllen, die 
fl'emdenverkehrsstatistischen oder abgabenrecht- Zu Abs. 4: 
limen Zwecken dienen. 

Bei der Gestal1tung des Gäste'buches wurde 
daher auf die erwähnten, von den Gemeinden 
wahrzunehmenden anderen Belange entsprechend 
Bedacht genommen. 

Zu Abs. 1: 

Grundsätzlich ist für jeden Beherbergungs­
betrieb ein Gästebuch, das grundsätzlich 

Siehe die Bemerkungen zu § 4 Abs. 3. 

Zu Abs. 6: 

Der Zeitraum, währenddessen bereits abge­
sd1lossene Gästebücher noch aufzubewahren 
sind, wurde. im Interesse einer weiteren Ent­
lastung der Fremdenverkehrsbetriehe von 5 Jah­
ren auf 3 Jahre herabgesetzt. 
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Zu § 9: 

Diese Bestimmung entspricht der bereits im 
geltenden MeldJegesetz enthaltenen diesbezüg­
lichen Regelung. Es wurde lediglich eine Bestim­
mung über die formlose Anderung sonstiger 
Meldedaten hinzugefügt. 

Zu § 10: 

Zu Abs. 1: 

. Die gegenständliche Regelung dient einerseits 
sicherheitspolizeilichen Interessen, andererseits 
dem verständlichen Wunsche de,s Inhabers eines 
Beherbergungsbetrie'bes, sich gegebenenfalls 
Gewißheit über die Person seines Gastes ver­
schaffen zu können. 

Zu Abs. 2: 

Diese Bestimmung soll den in Betracht kom­
menden Behörden bzw. Organen die Möglichkeit 
geben, unabhängig von bestehenden Melde­
pflichten und Fristen insbesondere in Verfolgung 
sichetheitspolizeilicher· oder kriminalpolizeilicher 
Belange· jederzeit Kenntnis zu erlangen, welcher 
Person in einer bestimmten Unterkunftsstätte 
Unterkunft gewährt wurde. 

Zu § 11: 

Im Sinne einer weitgehenden Anpassung an 
die jeweiligen Gegebenheiten bei der einzelnen 
Meldebehörde beschränkt sich der Entwurf 
auch hier darauf, die Meldebehörden lediglich 
zu verpflichten, aus den in den Meldeze,tteln 
enthaltenen Angaben ein Melderegister zu bil­
den, überläßt jedoch die Art seiner Anlage und 
Führung sowie sämtliche technischen Einzel­
heiten der administrativen Manipulation der 
den individuellen örtlichen Ve.rhältnissen anzu­
passenden Entscheidung der Meldebehörde selbst. 

Zu Abs. 1: 

Die Melderegister können im Sinne der obigen 
Ausführungen daher sowohl in Form der Samm­
lung der Meldezettel se~bst, wie auch in Form 
der übertragung der in diesen Unterlagen ent­
haltenen Daten in bereits vorhandene oder neu 
anzulegende Register, aber auch in Form der 
elektronischen Speicherung dieser Daten geführt 
werden. 

Zu Abs. 3: 

Entsprechend einem Bedürfnis der Praxis 
wurde die Möglichkeit der amtlichen Berichtigung 
des Melderegisters nunmehr ausdrücklich auch für 
jene Fälle vorgesehen, in denen ein Unterkunfts­
verhältnis durch fingierte Anmeldung vorge­
täuscht wird. 

Zu Abs; 4: 

Mit Rücksicht darauf, daß die im Abs. 2 und 3 
vorgesehenen amtswegigen Eingriffe in das Melde­
register für die davon betroffenen Parteien unter 
Umständen mit schwerwiegenden Folgen verbun­
den sein können, erscheint· die Einführung einer 
entsprechenden RechtsschutzeinriChtung geboten. 

Zu Abs. 5: 

Zur Entlastung der Verwaltungs behörden von 
der aufwendigen Aufbewahrung für die Rechts­
ordnung bereits weitgehend bedeutungslos gewor­
dener Meldezettel sieht der Entwurf erstmalig 
die Möglichkeit der Vernichtung derselben vor. 
Mit der Festsetzung der grundsätzlich dreißig­
jährigen Frist hiefür dürfte auch den vielfältigen 
Interessen, die an einer amtlichen Belegbarkeit 
zurückliegender Meldeverhältnisse bestehen (Nach­
weis staatsbürgerschaftsrechtlicher Fristen, Gel­
tendmachung von Pensions- oder Rentenansprü­
chen u. dgl.), hinlänglich Rechnung getragen sein. 

Zu § 12: 

Zu Abs.1: 

Mit dieser Bestimmung wird das schon derzeit 
bestehende Institut der Meldeauskunft ent­
sprechend den Bedürfnissen' der Praxis da:hin­
gehend erweitert, als künftig in Fällen; in denen 
die gesuchte Person ihre Unterkunft im Bereiche 
der in Betracht kommenden Meldebehörde bereits 
aufgegeben hat, in die Meldeauskunft ein Hinweis 
darauf aufzunehmen ist, in den Bereich welcher 
Ortsgemeinde die gesuchte Person verzogen ist. 

Zu Abs. 2: 

Mit dieser Bestimmung wird eine bereits im 
geltenden Meldegesetz enthaltene Einrichtung 
übernommen und hinsichtlich der Voraussetzun­
gen für die Ablehnung einer Meldeauskunft prä­
ziser gestaltet; darüber hinaus wird einer gemel­
deten Partei die Möglichkeit geboten, ihr Inter­
esse an einer Verweigerung der Meldeauskunft 
in formeller' Weise geltend zU machen. Zu den 
"berücksichtigungswürdigen Interessen", die eine 
Ablehnung der Meldeauskunft geboten erschei­
nen lassen, zählen. insbesondere Belange der 
Jugendwohlfahrt in bezug auf die Unterbringung 
von Kindern bei Pflegeeltern, aber auch das 
Schutzbedürfnis politischer Flüchtlinge. 

Zu § 13: 

Auch mit der "Meldebestätigung" wird eme 
Einrichtung des geltenden Meldegesetzes, die 
sich bewährt hat und von den Parteien als Beweis­
urkunde für verschiedenste Zwecke benötigt wird, 
übernommen. 

418 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 17

www.parlament.gv.at



418 der Beilagen 17 

Zu § 14: 

Wie auch bisher muß im Interesse einer konti­
nuierlichen Erfassung der Gesamtbevölkerung die 
Möglichkeit gewahrt bleiben, für den Fall der 
gänzlichen oder teilweisen Vernichtung der vor­
handenen Register, darüber hinaus aber auch 
für den Fall einer grundlegenden technischen 
Umgestaltung des Melderegisters, wie etwa durch 
den übergang von der bisher immer noch grund­
sätzlich händischen auf die elektronische Arbeits­
methode, die Anordnung einer allgemeinen oder 
teilweisen Neumeldung vorzusehen. 

Zu § 15: 

Die Wahrnehmung der meldepolizeilichen Auf­
gaben wird wie bisher von den Bürgermeistern 
im übertragenen Wirkungsbereich und den Bun­
despolizeibehörden zu besorgen sein. 

Zu § 16: 

Die Strafdrohungen wurden gegenüber dem 
bisherigen Rechtszustand gemildert. Eine Arrest­
strafe ist nur mehr im Falle der Uneinbringlich­
keit der verhängten Geldstrafe zulässig. 

Zu § 17: 

dieses Bundesgesetzes auch die Meldungen, die auf 
Grund des § 1 des Meldegesetzes 1945, StGBl. 
Nr. 163, erstattet worden sind. 

Zu Abs. 2: 

1. Zur Vorbereitung und Durchführung der 
erforderlichen Umstellungen wäre zwischen der 
Kundmachung und dem Inkrafttreten des im Ent­
wurf vorliegenden Bundesgesetzes ein Legisva­
kanz von etwa vier bis sechs Monaten vorzu­
sehen. 

2. Für Personen, die in einem Flüchtlingslager 
des Bundesministeriums für Inneres in Gewahr­
sam gehalten werden, entfällt die Meldepflicht 
bereits mit dem Wirksamwerden dieses Bundes­
gesetzes. Für die anderen, unter die Bestimmung 
des § 2 Abs. 1 Z. 6 fallenden Personen entfällt 
sie erst mit Beginn der Führung der zentralen 
Häftlingsevidenz (siehe auch die Erläuterung zu 
§ 2 Abs. 1 Z. 6). 

3. Bei der in diesem Absatz erwähnten Kund­
machung handelt es sich um eine solche gemäß 
§. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetz­
blatt, BGBl. Nr. 33/1920, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. N r. 106/1972. 

Zu Abs. 1: 4. Für die Meldung mittels Haftzettels (Haft­
Zu den Meldungen nach den Bestimmungen des entlassungszettels) kann der bisher übliche Ver­

Meldegesetzes 1954 gehören auf Grund des § 20 waltungsvorgang beibehalten werden. 

418 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 17 von 17

www.parlament.gv.at




